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Förderleistungen Januar – Dezember 2012 
 

Sonderprogramm „Akademischer Neuaufbau Südosteuropa“ 
 
 
Förderbar sind prinzipiell alle Maßnahmen, die den Zielsetzungen des Programms dienen und vom DAAD 
genehmigt wurden.  

 Grundsätzlich sind auf alle Aufenthaltskosten sowie Reisekosten zwischen Deutschland und Süd-
osteuropa die unten stehenden Pauschalen anzuwenden. 

 Sollte die Anwendung der Pauschalen nicht möglich sein, können in begründeten und abgesprochenen 
Ausnahmen nach Notwendigkeit und Angemessenheit, jedoch maximal im Rahmen des Bundesreise-
kostengesetzes, andere Beträge veranschlagt werden.  

 Innerhalb eines Zuwendungsvertrages müssen Aufenthaltskosten sowie Reisekosten zwischen 
Deutschland und Südosteuropa einheitlich abgerechnet werden, entweder gesamt nach Pauschalen 
oder gesamt nach Einzelbelegen. Mischformen sind nicht möglich. 

 Sachmittel und Reisekosten innerhalb von Südosteuropa sind bitte nach Erfahrungswerten zu ver-
anschlagen und nach Notwendigkeit und Angemessenheit jedoch maximal im Rahmen des Bundes-
reisekostengesetzes per Einzelbeleg abzurechnen.  

 
 
1. Förderpauschalen für Aufenthaltskosten in Deutschland  

 Umfasst die Kosten für Übernachtung und Verpflegung 
 

 monatliche 
Pauschale

Tagespauschale bei Aufent-
halten bis zu 22 Tagen

Studierende ohne Hochschulabschluss 650,- € 50,- €

Graduierte mit erstem Hochschulabschluss 
Absolventen, die weniger als 2 Jahre an der  Hochschule tätig sind 

750,- € 60,- €

Fortgeschrittene Doktoranden 
MA Absolventen mit mind. 2-jähriger wissenschaftlicher Tätigkeit 

1.000,- € 70,- €

Promovierte Wissenschafter 
z.B. Assistent Professor 1840,- € 80,- €

Habilitierte Wissenschaftler und Professoren 
z.B. Full Professor 1990,- € 90,- €

 
 
2. Förderpauschalen für Aufenthaltskosten in Südosteuropa 

 Umfasst die Kosten für Übernachtung und Verpflegung  
 

Tagespauschalen bis zu 10 Tagen Pauschalen für einzelne Monats-
aufenthalte 

Drittland- und Sur Place  
Semester- / JahresstipendienLand 

Studier.  Doktor. Promovierte 
Wissenschaftl. 

Studierende / 
Doktoranden 

Promovierte 
Wissenschaftl. Studierende Doktoranden 

Albanien 50,- € 60,- € 90,- €
Bosnien-
Herzegowina 50,- €  60,- € 70,- €

Bulgarien 50,- € 60,- € 70,- €
Kosovo 50,- € 60,- € 70,- €
Kroatien 50,- € 60,- €  80,- €
Mazedonien 50,- € 60,- € 80,- €
Moldau 50,- € 60,- €  80,- €
Montenegro 50,- € 60,- € 80,- €
Rumänien 50,- € 60,- € 70,- €
Serbien  50,- € 60,- € 80,- €
Slowenien 50,- € 60,- € 90,- €
Ungarn 50,- € 60,- € 80,- €

450,- € 700,- € 250,- € 300,- €
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3. Förderpauschalen für Reisekosten zwischen Südosteuropa und Deutschland 
 

Land Reisekostenpauschale 
zw. D und SOE

Albanien 500,- €
Bosnien-Herzegowina 400,- €
Bulgarien 375,- €
Kosovo 300,- €
Kroatien 325,- €
Mazedonien 325,- €
Moldau 325,- €
Montenegro 300,- €
Rumänien 325,- €
Serbien  275,- €
Slowenien 375,- €
Ungarn 200,- €

 
 
 
 
 
 
 
 
 


